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Mage zur Karlsruher Zeitung Nro . 136
Donnerstag , den 18z Mai 1837.

Lrlnvragsverhanvlirngen .
Bericht über den Gesetzentwurf wegen Bildung eines große »

tzMMdeauSschuffes ; erstattet Namens der Majorität der Kom¬
mission von dem Abgeordneten Kern . ( Fortsetzung ) .

II. Wie groß sott die Zahl der Mt tglte der des
- roßin Ausschusses seyn ? In der Gemeindeordnung wird
j. sg ausgesprochen , daß der größere Ausschuß viermal so stark
M müsse, als der allgemein geborene kleine Bürgerausschuß . —
dr ader nach dem neuerlichen Gesetzentwürfe der große Ausschuß
am viel ausgedehnteren Wirkungskreis erhält , und bei den wich-
liziimAngelegenheiten im Namen der Gemeinde handelt , so muß
«ichderselbe , wenn er das Vertrauen der Bürgerschaft genießen
ich aus einer größeren Zahl von Repräsentanten bestehen und
vii drr Größe der Bürgerschaft mehr im Vsrhältniß stehen. Da¬
hl hat der gegenwärtig vorgelegte Gesetzentwurf verordnet , daß
lüM der Mitglieder des großen Ausschusses gleich stehen ssoll
tu Ml des Gemeinderathes und des gewöhnlichen Bürgeraus -
W «, mit Hinzuschlagung von '/ >» der ganzen Bürgerschaft m
tai vier größten Städten , der Bürgerschaft bei den übrigen
Aiwiaden von mehr als 3000 Seelen , '/ , der Bürgerschaft bei
ki Gemeinden von 1500 bis einschließlich 3000 Seelen . Bei der
kiatbimg über diese Berechnungsart verfiel aber doch die Kom¬
mst«» auf ein doppeltes Bedenken . Einmal würde der große
lch

'
chaß, besonders bei der ersten Klaffe , viel zu zahlreich werden ,

M j. B . bei Mannheim 219 , bei Karlsruhe 166 Köpfe betra -
p . Es ist einleuchtend , wie schwerfällig und unbeholfen eine
W große Maschine bei den so häufig vorkommenden Berathun »
flüdtrBsrwallungsgegenstände s. yn würbe , und welchen Schwie -
Mm schon die Wahl eines solchen großen Kollegiums unter »
Ich» müsse. Je zahlreicher überhaupt der große Ausschuß ist,
ich höher steigen die Schwierigkeiten in Bildung und Behand¬
le desselben. Noch größer sind die Bedenken bei der Aen Klasse
mGemeiuden , in welcher '/ »»., und bei der 3teu Klasse , in wel -
ia der Bürgerschaft zu dem Gemeinderath und kleinen Aus -
bui geschlagen werden soll, weil dadurch eine sehr ungerechte Un-
jlüÄhiit emstehen , und der größte Lheil der kleinern Gemeinden
inner klaffe einen bedeutend zahlreichem großen Ausschuß erhal¬
lenwürde, als die letzte Gemeinde in der zweiten Klaffe mit einer
Ä größern Bürgerschaft . So würde eine in der zweiten Klaffe
Amd ! Gemeinde von 3100 Einwohnern , also nach dem ange -
iiMMN Typus mir 620 « ärger » , zu ihrem großen Ausschuß ,
tk oen Gemeinderarh und kleinen Ausschuß nur noch einen Au-
stlag von 82 Köpfen erhalten ; dagegen bei einer Gemeinde der
iriitm Klasse mit 3000 Seelen beträgt dieser Zuschlag 85 , und
bzir sine Gemeinde , von nur 2200 Einwohnern würde einen Zu -
Uaz von 83 Köpfen , also noch immer einen größeren Ausschuß
Mim , als eine um einen vollen Drittel größere Gemeinde der
« ilm Klasse. Diese - Inkonsequenz kann man durch Einschi'ebung
bi» wkikeren Mittelklasse zwar wohl vermindern , aber nicht auf -
Äea. Ans diesen Gründen glaubte ' sich daher Ihre Kommission
ns die im vorqelegten Gesetzentwurf bestimmte Berechnungsarr
- er die Zahl der Mitglieder des großen Ausschusses nicht einlas -
ia zu können . Man verfiel nun zuerst wieder auf die schon bei
»iheren Diskussionen in Anregung gebracht Idee : ob es nicht
»gemessenund ausführbar seyn möchte , die nötbige Vermehrung
sr kleinen Ausschusses nach Prozenten der Bevölkerung oder der
iürgttschast zu berechnen - Allein mast man . nun >vas immer für

eine Hohe der Prozente annehmen , so wird immer , bei einer gleich¬
förmigen Berechnung für alle Gemeinden , der große Ausschuß in
den am meisten bevölkerten Städten bei weitem zu zahlreich , und
in gewöhnlichen Gemeinden viel zu klein erscheinen . Will man
aber zur Vermeidung dieses Ucbelstandes eine verschiedene Jnler -
essenberechnung nach Klaffen vornehmen , so verfällt man wieder
in den nämlichen Fehler , welcher oben bei der Berechnung im Re »
gierungsentwurre gerügt woroen ist. Derselbe Fehler bleibt auch
offenbar , wenn man aus den bei dm Kommissionsvrrhandlungen
gemachten weiteren Vorschlag eingehen wollte , baß nämlich blos
die Iahi der Mitglieder , welche nach Z. 40 der Gemeindeoronung
für den größeren Ausschuß bestimmt find , verdoppelt werden soll .
Denn auch hier würde bei den vier Hauptstädten der große Aus¬
schuß viel zu zahlreich , und beiden Gemeinden von kaum 1500
Seelen viel zu klein werden . Alle diese Betrachtungen führten
die Kommission auf die Ueberzeugung , daß kein anderes , der Ge¬
rechtigkeit entsprechendes und leicht ausführbares Mittel übrig
bleiben werde , als zwar die von der hohen Regierung gewählte
Methode im Ganzen beizubehalten , jedoch für alle Gemeinden ohne
Unterschied eine und dieselbe Berechnungsact zu wählen , und zu¬
gleich für die Zahl der Mitglieder des großen Ausschusses zur Ver¬
hütung von Extremen ein maximum und ein Minimum fcstzu -
stellen . In diesen Voraussetzungen geht daher durch Stimmen¬
mehrheit das Kommissionsgutachren dahin : --daß der große Aus¬
schuß in allen Gemeinden , welche zur Aufstellung eines solchen ver¬
pflichtet oder berechtigt sind , in einem Zehntel der ganzen Bür¬
gerschaft bestehen soll , jedoch mit der Beschränkung , daß derselbe
mit Einrechnung des Gemeinderaths und kleineren Bürgeraus -
schuffes die Zahl von 150 nicht zu übersteigen , bei kleineren Ge¬
meinden von 1500 bis 3000 Seelen aber wenigstens aus 50 Mit¬
gliedern zu bestehen habe .-- Ihre Kommission glaubt , daß dieser
gewählte Maaßstab den in der Gemeindeordnung und in dem ge¬
genwärtigen Gesetzentwürfe ausgestellten Grundsätzen vollkommen -

entspreche , die auf Recht und Billigkeit gegründeten verhältmß -
mäßigen Ansprüche der verschiedenen Gemeinden nicht verletze, und
in der Ausübung kerne besonderen Schwierigkeiten finden werden
Um die Zweckmäßigkeit dieses Vorschlags anschaulicher zu machen ,
wird unter I - it . Ich eine Nachweisung angeschloffen , wie groß sich
nach den obigen Grundsätzen bei jeoer der in die erste Klaffe ge¬
hörenden Gemeinden von mehr als 3000 Seelen der große Aus¬
schuß gestatten werde . Gerne hätte ich Liese Nachweisung auch
auf die Gemeinden zweiter Klasse ausgedehnt : allein dazu hätte
gehört , daß ich mir über die Größe der Bürgerschaften in 11 ^
Gemeinden zuverlässige Notizen verschafft hätte , was natürlich
nicht in meiner Macht stund . Der Vollzug wird seiner Zeit daS>
Weitere Nachweisen.

lll . Wahl des größeren Ausschusses . In der Ge -
mer' ndeordnung wird in den W . 28 und 40 festgesetzt , daß die'

Mitglieder des größeren Ausschusses mit einem Drittel aus dem¬
nach dem Ovtskataster höchst besteuerten Drittel der Bürgerschaft ,
mir einem Drittel aus dem niedrigst besteuerten und mit einem:
Drittel aus - dem nach dem Orlskataster in d .r Mitte liegenden!
Drittel der Bürgerschaft gewählt werden müssen. In dom vow
der Regierung vorgelegten neuen Gesetzentwürfe wird nun diese'

nach der Größe der Steuerkapitalien zu geschehende Eincheilünzi
der Bürgerschaft in drei Klaffen beibehalten , und nur noch beige -

sügt , daß a ) di- erste . Klaffe , wenn : auch - vielleicht , schon- ein Zehn-
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tel der Bürgerschaft den Drittel des Gesammtsteuerkapitals er¬

schöpft , dennoch bis auf einen Sechstel , und eben so in gleicher
Voraussetzung die zweite Klaffe bis auf zwei Sechstel der Bür¬

gerschaft ergänzt werden müsse , und daß d ) jede Klaffe für sich
den dritten Lheil der ganzen Zahl der Ausschußmitglieder zu wäh¬
len habe , und zwar einen Drittel dieses ihres Äntheils , also einen
Neuntel des ganzen Ausschusses aus der ersten , einen Neuntel
aus der zweiten und einen Neuntel aus der dritten Klaffe . Ge¬

gen diese im neuen Gesetzentwürfe verfügte Wahlakt für den gros¬
sen Ausschuß konnte auch die Mehrheit der Kommission nichts er¬
innern , und die von der Minorität gemachte Einwendung : daß
die obige Wahlart viel zu verwickelt und zeitraubend fty , — nicht als
begründet erachten . Denn es mußten ja schon bisher nach der in
der Gemeindeordnung bestimmten alten Wahlari die Sreuerkapita -
lien aller Bürger erhoben und alle Bürger in 3 Klassen gebracht
werden : ob nun gerade jede Klaffe einen Drittel der Bürger ent¬

halte , oder die erste blos einen Sechstel und die dritte vielleicht die
Hälfte aller Bürger , das kann durchaus weder größere Schwierig¬
keiten , noch einen größeren Zeitaufwand verursachen . Im Gegen -

theile muß ja künftig eine große Erleichterung dadurch eintrecen ,
daß nicht mehr jeder Bürger für alle zu wählenden Ausschußmit¬
glieder seine Stimme abzugeben hat , sondern jeder nur für einen
Drittel derselben — , woraus eine bedeutende Abkürzung des

Wahlgeschäftes hervorgehen muß , indem gewiß bet keiner Gemeinde
die durch den neuen Gesetzentwurf vorgeschriedene Zahl des großen
Ausschusses die dreifache Summe der bisher durch die Gemeinde¬

ordnung vorgeschriebenen Ausschußmilglieder auch nur von Wei¬
tem erreicht . Zuverlässig werden auch dre in dieser Kammer sit¬
zenden Beamten und Ortsvorgesetzten der großen Gemeinden Karls¬
ruhe , Heidelberg , Lahr , Pforzheim , Weinheim , Rastatt rc . bezeu¬
gen , daß die bisher vorgenommenen Wahlen der größeren Aus¬
schüsse keine so herkulische Arbeit waren , wie man nun behaupten
will . Auch könnte eine sehr große Erleichterung dadurch erzweckt
werden , daß die Mitglieder des großen Ausschusses durch 6 Jahre
im Dienste bleiben , und daher nur alle 3 Jahre die Hälfte abzu¬
treten hat . Es würde dadurch der doppelte Bortheil erreicht , daß
nicht nur die Mitglieder des größeren Ausschusses während ihrer
längeren Dienstperiode auch mehr Geschick und Gewandtheit in
ihren Amtsoerrichtungen sich erwerben können , sondern daß auch
die Bürgerschaft , und vorzüglich die Stimmgeber , durch die im¬
merwährend sich drängenden Wahlen nicht zu sehr ermüdet , und
am Ende solche Wahlakte als eine höchst unbedeutende Sache mit
der größten Gleichgültigkeit behandelt werden . — Die Mehrheit
der Kommission hat daher auch beschlossen, daß dieser Antrag auf
Verlängerung der Dienstzeit ausdrücklich in den Bericht ausge¬
nommen werden soll . Dieß ist aber die einzige Abänderung ,
welche die Mehrheit der Kommission in Betreff der Wahlark des
großen Ausschusses an den Vorschriften der A 3 , 4 und 5 des
neuen Gesetzentwurfes wünschen kann .

IV . Wirkungskreis des großen Ausschusses . Der
Zweck des uns vorgelegten Gesetzentwurfes ist unzweifelhaft , statt
der schwer zusammenzubringenden , für besonnene Berathungen
nicht geeigneten und in ihren Beschlüssen unzuverlässigen Gemeinde¬
versammlung , eins Repräsentantschaft zu substituiren , welche in
allen , durch die Gemeindeordnung an die Gemeindeversammlung
gewiesenen Geschäften im Namen der Gesammtbürzerschaft zu han¬
deln und deren Interessen zu vertreten hat . Nach dem vorgeleg¬
ten neuen Gesetzentwürfe stehen daher dem großen Ausschüsse alle
schon in der Gemeindeordnung Z. 40 dem dort bewilligten größeren
Ausschüsse zugetheilten Amtsverrichtungsn ebenfalls zu, und nebst -
dem die Vornahme der Wahlen des Bürgermeisters , des Gemeinde »
rathes und des kleineren Bärgerausschuffes . Der erste Lhcii die¬
ser Ermächtigung ist wohl ganz unbedenklich , weil derselbs in Be¬
treff des Wirkungskreises nicht mehr und nicht weniger enthält ,
als was schon in der Gemeindeordnung für den größeren Ausschuß
ausgesprochen wird . Dagegen ist die durch den neuen Gesetzent¬
wurf beigefügte Erweiterung in Betreff der ebenfalls in den Wir .
kungskreis des großen Ausschusses gezogenen Wahlrechte allerdings

von hoher Bedeutung , und berührt eines der wichtigsten Recht«
der Gemeinden . Diese für den großen Ausschuß in Vorschlag g«-

drachre Vollmachtserweiterung verdient daher auch gewiß eine sch
sorgfältige llmersuchung , und das Resultat derselben ist eigentlich
die Lebensfrage , von deren Beantwortung nothwendig die Annahm
oder Verwerfung des vorgeleglen Gesetzentwurfs einzig abhingt
Offenbar sind , nachdem die Selbstergänzung der Gemeindemagi - l

stcaturen schon längst und mit vollem Rechte verworfen wort« , >
nur drei Wahlarien zur Wiederbesetzung des Bürgermeister¬
amtes , des GemeinderatheS und des kleinen Bärgerausschch
ses denkbar , nämlich : L, . Urwahlen , bei welchen jeder Gi> !

meindebürger ohne allen Unterschied ein Stimmrecht hat ; ö . Wah¬
len mit Wahlzensus , bei welchen nur Bürger mit einem bestimm¬
ten Steuerkapitale ein Stimmrecht ausüben dürfen , und 6 . Wei¬
len durch Waylkollegien , bei welchen die Bürger ihr Stimmrecht
nicht unmittelbar selbst üben , sondern an Wahlmänner übertrag «»,
die aber von allen Bürgern ohne Ausnahme nach Klaffe« gwDt
werden . Die zwei ersten Wahlarten sind in unserm Valetta «!«

schon versucht worden , und auch die dritte soll nun zur AusiibW
kommen . Ls ist daher von Wichtigkeit , die Bortheile und Nach-

lheile einer jeden dieser drei Wahlakten , weniger nach Prinzip « ,
als vielmehr aus dem Probftrsteine der Erfahrung , zu prüf!« IN

abzuwägen , und wenn gleich über diese hochwichtige Frage , will!»

schon so of« in literarischen Werke » behandelt und selbst bei tu

früheren Ständeoerfammlungen so ausführlich diskutirt « da,
nicht wohl etwas Neues gesagt werden kann : so wird es dochdli
den vorliegenden abweichenden Ansichten die Pflicht des Berichtp
stalters sevn, wenigstens die Hauptmomente tu gedränM W

zu berühren .
Urwahlen . Wir können uns wohl nicht verhehle«, mir«

Herren i daß ein gleiches Wahlrecht für alle Gemeindegenosse« Ä
der Natur des Bürgerthums zu fließen scheine, und dem koiD-

tionellen Grundsätze , daß allen Gemeindegenossen gleiche bürgnH
Rechte zustehen, am meisten entsprechen möchte . Aber ei« er« »

benes Recht auf eine solche Wahlart , nach welcher jeder Mrzs
sein Stimmrecht wirklich ausüben kann , oder eine Rechts»» !««
wenn de» Gesetzgeber eine auf Grundsätze gebaule beschr«
Wahlart eiaführc , kann ich durchaus nicht anerkennen . Dill all

dem Bürgcrthum fließende Wahlrecht ist nicht prioalrechW
Natur , sondern dem öffentlichen Rechte angehörig . Der Estj -li»

stimmt nicht in seinein Privatintereffe , sondern im Name« B

zum Vartheil der Gesammthelt , und nur die öffentliche« 3 «lmft
können daher entscheiden , ob eins gewählte Wahlform girch
und gut sey , oder nicht. De , Gesetzgeber ist nickt nur berechtigt

sondern auch verpflichtet , diejenige Wahlform einzuführc« , mit«

die meiste Garrniie gibt , daß der Würdigste und Fähigste gwiß
werde , und sind durch eine nach diesem Grundsätze erkannte Wch-

form zur Ausübung des Stimmrechtes besondere Eigenschaft««

als oonäitio siuo «jus non vorgeschrieben : so gehl bei deich

nigen , welcher diese Eigenschaften dermal nicht besitzt , dt! As

schlicßunz nicht gegen die Person , sondern gegen de« mangilistii

Zustand , und der Ausgeschlossene kann sich eben so wenig «de« «-

nen unbefugten Eingriff in seine Bürgerrechte beklage «, all i«

Minorenne , wenn ihm die Verwaltung seines Vermögens, ob«

der Bürgersohn , wenn ihm wegen Mangel der gesetzliche« Essl»

derniffe der Antritt seines angeborenen Bürgerrechts versagt M

Ich muß daher nochmals wiederholen , eine Verletzung des SW

zuitandes der Bürger durch eine vom Gesetzgeber nach allgemein«

Grundsätzen bestimmte , von den Urwahlen abweichende WO

form ist gar nicht denkbar . Sobald einmal das Reckt z«r Ass¬

hebung der Urwahlen anerkannt werden muß , so kann nur «et l
von der Räthlichkeit die Rede seyn , und hierüber wird wohl di«

Erfahrung gehört werden müssen . Da nämlich durch §. t2 du

Gemeindeordnung vom 31 . Dezember 183l jeder Bürg « ob»:

Ausnahme wahlberechtigt erklärt worden , so sind natürlich biim

neuen Organisation der Gemeindevorflände und noch Mer bei

allen bis Ende 1833 vorgekommencn Erledigungsfällen imm«r die

Wahlen durch di» gestammte Bürgerschaft vorgenommen, also llr-
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mplen angeordnet worden . Welches war nun der Erfolg dersel¬
be ? Es thuc mir leid, meine Herren ! ihnen nach meinen Er -

fchnmgen keine erfreulichen Resultate vorlegen zu können . Schon
in der Kammersitzung vom 26 . August 1835 sind von mehreren
N-eordneten sehr auffallende Beispiele ganz und gar mißglückter

Ilmchlen aufgeführt
'

worden , und auch ich könnte aus meinen

Eisprüngen eine solche Sammlung sehr bedeutend vermehren ,
« n ich nicht die Ueberzeugung hätte , daß hier einzelne Beispiele
oichls entscheiden können ; sondern es wird mehr darauf ankom -

me, welchen Charakter im Ganzen und nach ihrer Mehrheit die

Welzen Urwahlen getragen haben . — Meine Herren ! Es sind

in dm Jahren 1832 u. 1833 viele hundert Wahlprotokolle durch

»eineHände gelaufen : nicht selten hatte man Ursache , mit dem

Atzllate wohl zufrieden zu seyn ; aber bei weitem in den meisten

Mm lagen kn den Wahlakten selbst schon die sprechendsten Be -

vch , daß unlautere Absichten zum Grunde lagen , und die Woh¬

in, durch schmähliche Umtriebe erschlichen worden . — In der ei-

m Gemeinde wurde ein , wegen Widersetzlichkeit gegen die öffent -

!it ! Gewalt zur Korrcktionshausstrase Verurtheilter , und in der

airern ein, durch peinliches Urtheil des Betruges schuldig erkann -

ur nnd deswegen abgesctzter Wogt als Bürgermeister gewählt .

Md wurde nachgewiesen , daß man ausgefüllte Wahlzettel , mit

IlinzmdenMotiven versehen , unter die Bürger vertheilke — balddaß

stm 8 Tage vorher für jeden , welcher zurFahne geschworen , freie

Me eröffnet worden . — Nicht selten hat man die Armen mit

Menden Versprechungen wegen Vertheilung des Gemeindeeigen »

lims , unenkgeldlicher Beholzung , Steuerfreiheit ec . bearbeitet ,
M>es enistunden dann später Beschwerden , Beschimpfungen und

Zemürfnisse, wenn solche pflichtwidrige Versprechungen nicht er -

lillt « erde» konnten . — Beinahe immer waren viele 100 Slimm -

M der ärmeren , nickt selbstständigen Klasse von einer und der -

M Hand geschrieben . — Sie werden mir , meine Herren ! die

mime Schilderung dieser traurigen Kehrseite der Urwahlen gerne

nlchn ; daß ich aber ohne alle Ueberlreibung nackte Wahrheit

gchroche» habe , werden gewiß die in dieser Kammer sitzenden

ftmn Lezirksbeamten bezeugen , indem sie zuverlässig in ihren

LMstrikten die nämlichen betrübenden Erfahrungen gemacht

fldai. Ich wiederhole aber nochmals , daß ich nur im Allgemein
« spreche und gerne anerkenne , daß nicht selten auch wohkge-

liiiigeaeUrwahlen vorgekommen : von solchen ehrenhaften Ausnah¬
men geben auch die in unserer Mitte befindlichen Bürgermeister
eiiniisehr sprechenden Beweis . Diese unerfreuliche Erscheinung ,
daß nämlich die Urwahlen der Regel nach keine erwünschlichen Er¬

sitze haben, ist auch sehr begreiflich . Es liegt nämlich tief in der

menschlichen Natur , daß diejenigen , welche , vermöge ihrer

Meng in der Gesellschaft , kein Interesse :an dem öffentlichen
Wehle haben , gewöhnlich auch die öffentlichen Geschäfte mit der

«Mm Gleichgültigkeit behandeln und sich willenlos Jedem htn -

gckn, welcher sie für seine Meinung gewinnen will , und mit die¬

ser Werbung irgend einen mittel - oder unmittelbaren Wortheil zu
«erblichenversteht. Denn einem Bürger , welcher kein Vermögen

besitztund von seinem täglichen Handrerdienste leben muß , oder

mit gänzlicher Aufgebung seiner Selbstständigkeit sich einem Dril¬

len verdingt, ist wohl sehr wenig daran gelegen , wie das Ge -

niiinbegnt verwaltet und wem die Zügel des Regiments in die

Hand gelegt werden . — Alle Bürger , welche , außer dem persön¬

lichen Berdienstkapital , kein anderes Sleuerobjekt besitzen , alle

Dienstboten, Handwerksgesellen und Fabrikarbeiter , und selbst die

kleinen Professi„nisten , welche ohne Fonds von ihrem täglichen

Hondwerksverdienste leben müssen , gehorchen willig bei den ihr

Znteresse sehr wenig berührenden Wahlen dem Gebote ihres Brod -

herrn , welche Gefahr künftig um so allgemeiner und bedenklicher
werden muß , da in den letzteren Jahren das Fabrikwcsen in un¬

ser« Vaterlande sich um das Zehnfache vermehrte und offenbar
die Zahl solcher Unternehmungen noch immer im progressiven Stei¬

gen begriffen ist. — Es bleibt daher , ungeachtet aller Scheingründe
von Rechtsgleichheit nnd Humanität , eine unwidersprechliche prak¬

tische Währheiz, daß eine Wahl , hej welcher die sämmtiichen Bür¬

ger ohne allen Unterschied ein Stimmrecht auszuüben haben , durch¬

aus keine Garantie gebe für einen , dem Gemeindewohl entsprechen¬
den Erfolg . Das ist auch beinahe in allen konstitutionellen Staa¬
ten Deutschlands durch die Lhat anerkannt , indem in ihren Ge¬

meindeordnungen überall die Urwahlen verworfen sind. Denn

nicht nur in Frankreich , welches man so gerne als Musterland für
die bürgerliche Freiheit aufstellt , sondern auch in Preußen , Sach¬
sen, Kurhessen , Braunschweig , Hannover und Baiern bestehen für
Bürgermeister und Gemeinderath keine Urwahlen . Sogar diese
hohe Kammer selbst hat schon in ihren früheren Verhandlungen
die Verwerflichkeit derselben anerkannt , indem nicht nur schon kn

der öffentlichen Sitzung vom 7. Juni 1831 hochgeehrte Redner in

sehr glänzenden Borträgen die Stimmberechtigung aller Bürger
bekämpften und in derselben eine sehr gefährliche Uebertreibung
des demokratischen Prinzips fanden , sondern sogar in der Session
vom 26 . August 1835 die Urwahlen mit gleichförmiger Stimm¬

berechtigung aller Bürger durch Kammerbeschluß verworfen worden .
Endlich sep mir noch erlaubt , auf einen nicht unwichtigen Um¬

stand aufmerksam zu machen . Bei der Diskussion über das vor¬

gelegte Gemeindeordnungsgesetz log noch ein vom Gemeinderath

getrenntes besonderes Pfandrecht im Projekte , und es war daher :

auch damals kein so dringendes Bedürfniß , hinsichtlich des öffent¬
lichen Kredits auf bemittelte Gemeinderäthe Bedacht zu nehme » .

Wegen Unausfährbarkeit des obgedachten TrennunqsplaneS ist aber

derselbe schon längst aufgehoben worden und man muß Gemeinde -

rakh und Pfandgericht als stabil vereinigt ansehen . Seither ist es

also allerdings von großer Wichtigkeit , daß haftbare Männer in den Ge -

meinderath kommen , und auf diesen Umstand muß sogar der Wahlkom, -.

miffär nach der erfolgten Jnstrukcivverordnung die Stimmberechtigten
beijederWahl aufmerksam machen . Damit in offenbaremWiderspruche
scheint es aber zu stehen , wenn jedem Bürger ohne allen Unterschied em

Passiv - und Aktivwahlrecht zugestanden wird . Wir haben , be¬

sonders in den gegen das Hochgebirg ansteigenden Thälern viele

Gemeinden , deren Gemarkungen ganz in geschlossenen Hofgütem

bestehen , und in welchen früher nur die Besitzer der letzter »

wirkliche Ortsbürgerrechte besaßen — nicht aber die in viel grö¬
ßerer Zahl der vorhandenen sogenannten Taglöhner , welchen da¬

her auch kein Wahlrecht zustund . Nachdem nun aber diese Tag¬

löhner mit dem 23 , April 1832 in alle politischen Bürgerrechte
einrückken , so konnten sie , ihrer Uebermacht bewußt , gleich bei

der ersten Organisation nur Taglöhner in den Gemeinderath
wählen , und somit besieht derselbe aus lauter armen Menschen

ohne liegenschaftlicheS Beffhthum , ohne Sleuerobjekt . Wie ver¬

derblich diese unglückliche Folge der Urwahlen und des unbe¬

schrankten Aktivwahlrechts auf Len Kredit der Gemeinde wirken

müsse , ist einleuchtend . Aus allen diesen , in ihrer Vereinigung
gewiß sehr erheblichen Gründen glaubt daher Ihre Kommission auf

Verwerfung der Urwahlen antragen zu müssen . (Forts , folgt .)

Redigirt unter Verantwortlichkeit von PH . Macklot .

Rastatt . ( Bekanntmachung . ) In dem diesseitigen
Oberamtsorte Muggensturm sind die natürlichen Blattern aus -

aebrochen ; was zur Warnung hiermit bekannt gemacht wird .

Rastatt , Lett 12 . Mai 1837 .
Großh . badisches Oberamt .

Bosch .
Karlsruhe . (Anzeige, ) Ganz vorzügliche Platinazünd -

maschinen , für deren Güte und Vorzüglichkeit ans längere Zeit

garantist wird , so wie auch andere , in mein Fach gehörende Ar¬

tikel , als : Pfeifen , Stöcke ic. sind bei Unterzeichnetem billigsten

Preises zu haben .
O . Büchse , Hofdreher ,
lange Straße , Nro . 147 .

Karlsrnhe . ( Gehülfegesuch, ) ES wird ein Meubek -

tapeziergehülfe , der seinem Geschäfte vorzustehen weiß , gesucht .

Näheres im Komtojr der Karlsruher Zeuung .
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Karlsr uh e . (An zeige und Empfehlung .) Unterzeichnetermacht hiermit die ergebensteAnzeige , daß er von nun an,ausser seinen bisher geführten Artikeln, auch ein Lager von angefangenen Berliner Stickereiarbeiten sowohl auf Seiden»als Leinenstramin unterhält; durch die Verbindung mit den ersten Häusern in Stand gesetzt, jederzeit die neuestenund geschmackvollsten Dessins zu erhalten , wird Unterzeichneter sich noch besonders bestreben , seine Iverthen Abi,eh»mer auf das Beste zu bedienen. Ferner empfiehlt er in großer Auswahl und allen möglichen Farben und Schatti»
rungen Berliner (TV-rnesu ) Zephyr und Hamburger Stickwolle , (Mnillon , Seidenstramin von 20 bis 700 Stichbreit, Llossigno - Stramin , baumwollenen , so wie leinenen Stramin am Stück und in Bahnen, Pariser Strick - und
Häckelseide , Stickseide rc . zur geneigten Abnahme höfischst.

Wilhelm Himmelheber .
Karlsruhe . ( Anzeige . ) Unterzeichnete sehen sich , in

Folge der hier und in der ganzen Umgegend unternommen wer .
den een vielen Neubauten und des erhöhten Taglohns , wodurch die
Arbeirsleute , besonders aber auch wegen der theuern LebenSbe »
dürfniffe sehr schwer zu erhalten sind , in die Nothwendigkeit
versetzt , die Anzeige zu machen , daß sie , um den Anforderungen
wegen Ausführung der Bauarbeiten in der hiesigen Residenz ge-
nügen zu können , die Taglöhne für jetzt, und zwar vom 16 - d.
M - an , wie folgt bestimmt haben , und zwar :

s ) für den Maurermeister auf 1 fl.
b ) - - Maurergesellen mit Fördergeld 83 kr.
v) . - Zungen nach Verhältniß der Brauch .

varkeit 30 — 24 kr.
ä ) - - Handlanger 26 kr.

Karlsruhe , den 16 . Mai 1837 ,
Schumacher .
Merbel .
Weilbier .
Mauck .
Gegner .' ' Wildenmann .
Singer .
Weebers Wittwe .
Hvlp .

Strümpseibrunn . ( Kapitaldarleihen . ) Bei der
Unterzeichneten Verrechnung sind 500 fl. an eine solide Familie
gegen gesetzliche Versicherung und fünfprozentige Verzinsung aus¬
zuleihen . Da dieselben Seine Hohen der Herr Markgraf Wil¬
helm von Baden zu stiften geruhten , und aus den Zinsen arme
erkrankte Personen in der Standesherrschaft Iwingenberg unter¬
stützt werden sollen , so kann bei richtiger Zinszahlung das Kapi¬
tal immer stehen bleiben .

Strümpfelbrunn , Amts Eberbach , den 8 . Mai 1837 .
Die Verrechnung der Elisabethenstiftung .

Brehm , Schullehrer .
Bühl . (Anzei - e und Empfehlung .) Ich Unterzeichneter

bringe hiermit zur öffentl . Kenntniß , daß ich zu Bühl ein Magazin
mit einer reichhaltigen Auswahl gepolsterter Oanapeös , Stühle ,
Ruhebetten , Divans , b 'aurenils sto . im neuesten Geschmack
und solider Ausfertigung errichtet habe , womit ich mich , unter
Zusicherung billigen Ablasses und Gewährleistung für den jeweils
angegebenen Inhalt meiner Meubles . bestens empfehle .

Zch verbinde hiermit noch die weitere Anzeige , daß ich auf
Bestellung alle Arten Polsterungen , Dekorationen der Fenster -
und Bettvorhänge , Fertigung von Roßhaar - , Waldhaar - lind
Sprungfedernmatratzen , so wie überhaupt alle in mein Geschäft
« «schlagenden Arbeuen übernehme .

Auch halte ich mir eine große Auswahl Bronceverzierungen
zu Vorhängen und Drapirungen , welche ich zu billigem Preise
verkaufe .

Bühl , den 23 . April 1837 .
» L Erfurth . Tapezier .

Lahr . (Empfehlung .) Unterzeichneter hat sich entschlos -
len , bei eingetretener günstiger Zunahme der Fabriken in Deutsch¬
land , seinen Wohnsitz wieder in seiner Vaterstadt dahier zu neh¬

men , und sein 18 Jahre zu Paris ausgeübies Geschäft in Ver,
fertigung von Maschinen , hauptsächlich zu Baumwollspinnerei «»
und Webereien geeignet , und in der neuesten vorzüglichen Luali-
tat anwendbar , mit einem bereits in Kondition genommenen lich
tigen Gehülfen zu betreiben . Er empfiehlt sich sämmtlichm H«,
ren Fabrikanten zu geneigtem Zuspruch , wird auf teliebige An¬
frage nähere Ausschlüsse ertheilen , und erbietet sich zugleich , je
vfl eS verlangt wird , sich bei den Fabriketablissemenls selbsthi
präsentsten , und dort die ihm gemacht werdenden VesrelluM
aufzunehmen .

Lahr , den 9. Mai 1837 .
Wilhelm Mörstadt, Mechanik «.

Freiburs . ( Dienstantrag .) Durch den Tod de« dies¬
seitigen Gehülfen ist dessen Stelle mit einem jährlichen Gehalt »ei
480 ff . in Erledigung gekommen .

Aameralpraklikanten und Skribenten , welche mit dem Staat«,
rechnungswesen vertraut und zur Annahme dieser Stelle gmizi
sind , wollen sich in frankirlen Briefen , unter Vorlage ihrer Ze»z-
nisse , an die Unterzeichnete Verwaltung wenden .

Der Eintritt kann sogleich, oder binnen einem Vierteljahr «ge¬
schehen.

Freiburg , den 6 . Mai 1837 .
Grvßh . badische ZuchthauSverwaltuvg .

Wohnlich .

Kuchen . ( Dlenstantrag . ) Bepdahleskgem Amt ist
eine Akluarsstelle vakant , welche sogleich durch eine« Rechtens
tikanten oder tüchtigen Skribenten besetzt werden kann .

Luchen , den 10 . Mai 1837 .
Großh . badisches Bezirksamt .

Siegel .
Offenburg . ( Dienstantrag . ) Einen im GMt «

schon gewandten Lheilungskommiffär , für einen bis 1. August «,
I . erledigt werdenden Distrikt , sucht

Offenburg , den 10 . Mai 183 ) .
Großh . badisches AmlSrevisorat .

Kill » .
NeckarbkschofShelm . ( Dienstantrag . ) Es ist bla¬

uen 3 Monaten oder auch bis zum 1 . Juni d. I . ein Akiuaria!
mit einem Gehalte von 300 fl . und gewöhnlichen Accideuzien za
besetzen ; welches rezipirten Rechtsprakiikanten oder Skribent«»,
unter Vorlage ihrer Zeugnisse Ln frankirten Briefen , hiemit an¬
geboren wird .

Neckarbischofsheim , ben 3 . Mai 1837 .
Groß , badisches Bezirksamt .

Benitz .
Baden . ( Weinvrrsteigerung . ) Dienstag , bei, A ,

Mai d . Z ., Nachmittags 2 Uhr , werden bei großh . Kellerei dahin
80 Ohm 183Sr t
70 - 1836r s Gefallwem

circa 20 - 1836r Heft dem Verkauft auSgesetzl ; «W
bie Liebhaber eingeladen werden .

Baden , den 6 . Mai 1837 .
Großh . badische Domänenvenvaltong .

Zwicbelhoffer .
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Ettenheim . (Wein - und Hefeversteigeruog .) Dom

diesseitigen Weinvvrrath , I836r Gewäch - , werden
Montag , den 22 - d. M ., Vormittags 9 Uhr ,SO Ohm Wein und

4 '/ - - Hefe
> in klemen Abtheilungen öffentlich versteigert ; wozu man dis Lieb¬

haber hiermit einladet .
Ettenheim . den IO. Mai 1837 .

Großh . bad . Domänenverwaltung .
Flein er .

Rheinbischvfsheim . (Fruchtversteigerung .) Diens¬
tag , den 23 . d. M . , Vormittags S Uhr , « erden im hiesigen Kro -« wirthShause

70 Malter Welzen .
160 - Korn ,

16 « Gerste und
10 - Haber ,

stdann Nachmittags 3 Uhr im AdlerwirthShcmss zu Wllstett30 Malter Weizen und
40 - Korn

«ersteigert; wozu man die Liebhaber hiermit einladet .
Rheinbischvfsheim , den 12 . Mai 1837 .

Großh . bad . Kirchenschaffnei . .
Wagner .

Karlsruhe . (GastwirthschaftS - und HvfgutSver .
«achtung in Mühlvurg betreffend . ) DaS Obrist von
Pelernell '

sche Hvfgut , aus der Gemarkung der Stadt Mühl -
bmg, welcher bis Martini d. I pachtfrei wird , soll entwederimGanzen , d . h. mit der Gastwirtbschaft zum »Vogel Strauß »
md mit den Hofgülern , — oder auch ohne die Güter und bloS
allein die Gastwitthschaft — auf einen anderweiten Sjährigen
Bestand wieder begeben werden . DaS Hvfgut besteht :
l) ßluS einem großen , massiv von Stein erbauten GastwirthS .

hauS mit 14 großen , schön lapezirten und ausgemalten Zim¬mern . einem großen Speicher und gewölbten Keller fürM Fuder Wein , mit Stallungen zu 100 Stück Pferden ,Rindvieh , nebst Scheuer , Wagenremis « und den erforderli¬
chenkleinen Oekonvmiegebäuden ic , größteniheilS neu erbaut ,u . einem ganz geschloffenen großen Hvfplatze .

Sämmtliche Hofgebäulichkeiten stehen an der frequenten
Landstraße nach Rastalt und Mannheim , und '/ , Stunde
von Karlsruhe . Zunächst am HauS fließt die Alb vorbei
und V» Stunde weiter der Rhein bei Knielingen und Dar¬linden . — Zur Wirthschaft gehören auch 2 anstoßende
schone HauSgärken von IV » Morgen , die in sehr gutemStande und mit Obstbäumen , Rebe » und Spargel « rc.
anzepslanzt sind .
Die Hofgüter von 60 Morgen Aecker und Wiesen liegen
gleich hinter den Hvfgebäuden ; die Felder sck 46 '/ » Morgenrönnen vom Fenster aus übersehen werden , und die 13 '/ » Mor¬
gen Wiesen liegen an der Alb und dem Landgraben gegenKnielingen zu, und liefern vorzügliches Futter .Die Pachtversteigerung geschieht — Montag , den 12. Juni d .> >Vormittags 9 Uhr , im Hirsch zu Mühlvurg , — wohin Li«

Pachlliebhaber mit dem Bemerken eingeladen werden : daß die
Pachibebingungentäglich bei dem Unterzeichneten eingesehen wer¬ten können ; daß für die Pachtung im Ganzen eine Kaution vonfl. zu stellen ist , und jeder fremde Pachtliebhaber vor Be -«mn der Steigerung über guten Leumund und hinlängliche Zah¬lungsfähigkeit sich auszuweisen hat .

Karlsruhe , den 7 . Mai 1837 .
Oekonomierath vr . Herrmann .

Nr . 21,152. Knielingen . Landamts Karlsruhe . ( ZwangS -" tstngerung . ) In Folge gantrichterlicher Verfügung vomd. M -. L .A. Nr . 5841 . werden
Montag , den S. Juni d. I ..

Vormittags 10 Uhr ,

in dem Gemeindehaus zu Knielingen nachbenannte , in der Gant -
maffe des dortigen KronenwirthS , Andreas Kraft , vorhandeneLiegenschaften , Knielinger Gemarkung , «ersteigert , nämlich :1) Eine zweistöckige Behausung mit der ewigen Schildgerech -

tigkeit zur Krone , nebst Anbau mit Metzig und Waschhaus ,Stallungen , Scheuer und Hofraum , mitten im Flecken Knie -
lingen , neben Daniel Vogel ein und dem Gäßlein , vvrnendi - Straße und hinten Christian Vollmer V . und Georg
Jakob Knoblauch VI . Schätzungspreis 5,200 fl.2) Ein Viertel 17 '/ . Ruthen Acker beim Eichheckle ,neben August Mayer und Jakob Friedrich K i e-
fer 55 fl.8 ) Zwanzig Ruthen Acker im Acker , neben Karl
Knovloch und Jakob . Friedrich Kiefer 20 fl.

Dieses wird mit dem Beisatz bekannt gemacht , daß der end¬
gültige Zuschlag erfolgt , wenn der SchätzungspreiL erreicht wird .

Karlsruhe , den 10. Mai 1837 .
Großh . badisches LandamtSrevisorat .

Rheinländer .
vclt . Reich .

Karl - Luhe . < Wildbre takkvrd Versteigerung . )
Freitag , den 26 . Mai d . I .,

früh 10 Uhr .wird die Uebernahme des im Bezirke der diesseitigen Hofjagdad¬
ministration erlegt werdenden WildeS jeder Art auf der Kanzleider großh . Hofdomänen - Intendanz , über der Hofküche , für den
Termin von 3 Jahren , im Wege öffentlicher Steigerung in Ak¬
kord begeben werden .

Die Akkordbedingungen können auf vorgenannter Kanzlei
täglich von II bis 12 Uhr , Vormittags , eingesehen werden , und
zugleich macht man die Steigerungslustigen darauf aufmerksam ,daß Akkordant eine Kaution von 3000 fl. oder einen inländischen
Bürgen und Selbstzähler zu stellen hat , welcher sich über seine
Zahlungsfähigkeit durch ein ortsgerichllicheS Zeugniß auSweisenund das Protokoll mit unterzeichnen muß .

Karlsruhe , den 13 . Mai 1837 .
Großh . badisches Hvsforstamt .

v . Schönau .
Karlsruhe . ( Brennholzlieferung .) Die LieferungdeS in der Finanzkanzlei für den nächsten Winter erforderlichen

trockenen BuchenscheiterhvlzeS , ungefähr 250 4schuhige Klafter ,
dahier frei in das Mees gesetzt , soll im SoumissionSwege ver¬
geben werden .

Liebhaber hiezu wollen ihre Soumissionen bis zum 29 . d. M -
versiegelt mit der Aufschrift » Brennholzlieferung " bei der
Unterzeichneten Stelle einreichen . *

Mit der Lieferung kann alSbald nach erfolgter Ratifikation
begonnen werden .

Karlsruhe , den 13 . Mai 1837 .
Großh . badische Finanzministerialregistratur .

May 'erhöffer .
Pforzheim . ( Weinversteigerung . ) Aus hiesigem

herrschaftlichen Keller werden
Freitag , den 19 . Mai d. I . ,

Vormittags 9 Uhr ,
ungefähr 30 bis 40 Fuder rejngehaltene 1834r Oberländer Pri -
» atweinr von vorzüglicher Qualität gegen gleich bei der Abfassung
zu leistende Zahlung versteigert .

Diejenigen Liebhaber , welche sich zuvor von der Qualität zu
überzeugen wünschen , werden eingeladen , sich dieserwegen an Kü¬
fermeister Meßner zu « enden .

Konstanz . ( Aufforderung .) In der Nacht vom 21 . auf
den 22 . dieses Monats versuchten drei Mannspersonen , in der
Nähe deS Hauptzollamtsgebäudes dahier , von der Seeseite aus ,die zwei nachbeschriebenen BallotS Wollenwaareii einzuschwärzen i

ü) Das Eine ist mit Kl . ch. 6 . Nro . 639 gezeichnet , enthält
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' zwei Stücke ' Biber , 63 Pfund brutto und 58 Pfund netto

wiegend , zusammen IM Ellen - roß ;
b ) das andere führt die Zeichen 6 . R . Nro . 537 , wiegt 57Pfd .

brutto und 52 Pfund netto , enthält 2 Stücke Biber , zusam¬

men 102 Ellen .
Der Werth dieser Waare wird per Elle auf 42 kr . , somit zu -

ammen auf 141 fl . 24 kr. tarirt .
Bei der Herannäherung der Grenzaufseher ergriffen die zur

Zeit unbekannten drei Schwärzer mit Zurücklassung der zwei Ballots

die Flucht .
Diejenigen , welche Ansprüche an jene verlassenen Maaren ma¬

chen zu können glauben , werden nun aufgefordert , solche
innerhalb 6 Monaten

dahier anzumelden und zu rechtfertigen , andernfalls , nach Umfluß

dieser Frist , die beiden BallotS Maaren in Bezug auf die Vorschrift

des § . 37 des Zollstrafgesetze « für konfiszirt werden erklärt werden .

Konstanz , den 26 . April 1837 .
Großh . badisches Bezirksamt .

Nr . 7 .6M . Lörrach . ( Gläubigeraufforderung . )

Die Erben de« «erstorbenen Bürger « und OchsenwirthS . Jakob

Friedrich Güthlin von Oellingen , haben diese Eigenschaft nur

unter der Vorstcht der ErbverzeichniffeS angenommen , und ebenso

hat die rückgelassene Wittwe,Maria Katharina Fuchs , sich diese

Vorsicht zur Erklärung über Entschlagung der Gütergemeinschaft

Vorbehalten , weßhalb auf beiderseitigen Antrag der Aktiv - und

Passivstand der Verlassenschaft durch öffentliche Richtigstellung

erhoben werden soll , wozu Tagfahrt in diesseitiger AmlSkanzlei auf

Dienstag , den 23 . d. M -,
Vormittags 8 Uhr ,

Hiedurch anberaumt wird .
Cs werden nämlich sowohl die Gläubiger , als die Schuldner

hes Verstorbenen aufgefordert , ersten , und zwar mit Inbegriff

derjenigen , welche etwa au « entgegengenommener Bürgschaft An¬

sprüche zu machen haben , ihre Forderungen um so gewisser an¬

zumelden und zu begründen , als auf die Ausbleibenden bei Er¬

ledigung der Verlaffenschaft und Auszahlung der bekannten Gläu¬

biger keine Rücksicht genommen würde , undsletztere , ihre Verbind¬

lichkeiten anzuzeigen , widrigens sie sonst gerichtliche Klage zu ge¬

wärtigen hätten .
Lörrach , den 2 . Mai 1837 .

Großh . badischer Bezirksamts
v . Chris mar .

vät . Hacke .

Karlsruhe . ( Erbvorladung . ) Der ledige Georg

Mahler von Friedrichsthal , unehelicher Sohn der verstorbenen

ledigen Bürgerstochter , Margaretha Mahler von da , ist ohne

bekannte Erben und ohne ein Testament zu Hintersassen den 14 .

April 1836 gestorben .
Nack Maaßgabe der Bestimmungen im L-R .S . 768 , 770 trägt

die großh . Staatskasse auf ihre Einweisung in den Besitz und in

die Rechte des von Georg Mahler hinterlaffeuen Vermögens im

Betrag von 98 fl . an . Es werden daher alle diejenigen , die alS

Erben nähere Ansprüche auf dasselbe machen zu können glauben ,

hiemit aufgefordert , sie
binnen 4 Wochen

zu begründen , widrigenfalls dem Antrag der GeneralstratLkasse
wird Folge gegeben werden .

Karlsruhe , den 21 . April 1837 .
Großh . badisches Landamk .

v . Fischer .
vflk . Gulde .

Nro . 4326 . Villingen . ( Erbvorladung . ) Unterm

2 . Juni 1836 verstarb dahier im ledigen Stande Theresia Bau¬

mann , eheliche Tochter des Franz Baumaun und der Magda¬

lena Hauser von Weisheim , im Königreich Würlemberg , mit

Hinterlassung zweier eigenhändigen Testamente , die , wegen Form¬

fehler , angegriffen wurden . Die Testamentserben standen von

ihren Ansprüchen aus dm Testamenten ab , und es traten die

Nächsten Intestaterben ein .
DaS reine Vermögen beträgt ungefähr 3530 fl. 40 kr. !

Die Jntestaterben sind : -

Johann und Konrad Bau mann von Villingen . Anten !

Schrenk und Maria Sch renk von Weigheim , im Königreich .'

Würtemberg , und Johann M auch von Ourchhausen .

Die TheilungSbehörde fand die Nachweisungen durch die !

Stammbäume dafür , daß nicht noch andere Erben vorhanden i

seyen , nicht hinreichend , und es werden daher Alle , welche sich

erbberechtigt halten , aufgefordert , ihre Ansprüche , unter Nachwei¬

sung der Verwandtschaft , bei dem großh . AmtSrevisorate dahier

innerhalb 2 Monaten

anzumelden , widrigenfalls das hinterlassene Vermögen der Erb¬

lasserin lediglich an die bekannten Erben ausgefvlgt würde .

Villingen , den II . April 1837 .
Großh . badisches Bezirksamt .

Uhl .

Nr . 8813 . Kahr . ( Erbvorladung . ) Oie bekannte»

gesetzlichen Erben der am 29 . Februar d. I . verstorbenen Johan¬

nes Sch ei decker von Langenwinkel haben auf dessen überschul¬

deten Vermögensnachlaß verzichtet .
Auf deSfallsige Bitte seiner rückgelassenen Wittwe werden da¬

her seine unbekannten erbfähigen Verwandten hiermit aufgefor -

dert , ihre Erbansprüche
binnen 4 Wochen , vom 8 . Mai an ,

dahier geltend zu machen , widrigenfalls die Wittwe , ihrem Au- ,

suchen gemäß , in Besitz und Gewähr der Erbschaft gesetzt würde.

Lahr , den 18. April 1837 .
Großh. badische « Oberamt.

Buisson .

Nr . 9,867 . Kenzingen . ( Präklusivbescheid . ) A

Sachen mehrerer Gläubiger , Liquidanten , gegen die Gankinaff«

LeSHandelsmanns , Joseph Anton Sartori vonEndmgen , Liqui-

daten , Forderung und Vorzugsrecht betreffend , werden alle Gläu¬

biger , welche in der heutigen Tagfahrt ihre Forderungen nicht au¬

gemeldet haben , auf Anrufen des Gantanwalts von der rvchm-

dmen Masse ausgeschlossen .
V . R . W.

Kenzingen , den 8 . Mai 1837 .
Grvßh . badische « Bezirksamt .

Lang .
Nr . 4,980 . Hüfingen . ( Präklusivbescheid .) Alk

diejenigen Gläubiger , welche ihre Forderungen an der heute statl-

gehabten Liquibationstagfahrt in der Gant deS Johann Georg

GrieShaber von Döggingen nicht angemeldet haben , werte»

von der vorhandenen Masse ausgeschlossen , wobei bemerkt wird,

daß der Name des GantirerS bei den Ediktalladungen früher irri¬

gerweise durch Johann Peter GrieShaber bezeichnet wurde,

Hüfingen , den 5 . Mai 1837 .
Großh . badisches f. f . Bezirksamt .

v. Ehren .
vflr . Würtb ,

Nr . 7,919 . Durlach . (Präklusivbescheid .) Zn Se¬

chen mehrerer Gläubiger gegen die Gantmasse deS versiertem

Johann Jakob Kärcher von Weingarten , Forderung und Vor¬

zugsrecht betreffend , werden diejenigen Gläubiger , welche ihn ,

Forderungen nicht angemeldet haben , von der vorhandenen MO

ausgeschlossen . V . R . W.
Durlach , den 2 . Mai 1837 .

Großh . badisches Oberamt .
Erter .

Brette « . (Schuldenliquidatr
'
on .) Schneidermeister

Philipp Jakob Schmitt von Brette » ist gesonnen , mit seiner Am i
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nach Nordamerika auszuwandern , es wird daher Tagfahrt zur
Schuldenliquidatron auf

Freitag , den 26 . Mai d . Z „
früh 8 Uhr ,

anberaumt . in welcher alle Ansprüche gegen die benannten Ehe¬
leute bei Vermeidung des Nechtsnachtheils schriftlich oder münd¬
lich geltend zu machen sind , daß sonst von hier aus später dazu
nicht mehr geholfen werden könne .

Bretten , den 21 . April 1837 .
Großh . badisches Bezirksamt .

Nüttinger .
Kr . 3339 . Konstanz . ( Schuldenliquidation .) Ue«

Kr das Vermögen des pensionirlen Amksrevisors , v . Seelhal
zu Konstanz , hat man unlerm 6 . d . M . die Gant eröffnet , und
M Schuldenrichtigstcllungs - und Vorzugsverfahren aus

Samstag , den 3 . Juni d . I .,
Morgens 8 Uhr , Tagfahrt angeordnet . Es werden nun alle tne-
jinigm, welche , aus was immer für einem Grunde , Ansprüche an
dieseGantmaffe machen wollen , anmit aufgefordert , solche in der an -
Mten Tagfahrt , bei Vermeidung des Ausschlusses von der Gant ,
persönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte , schriftlich oder
«endlich anzumelden , und zugleich die etwa geltend zu machenden
Vorzugs - oder Unterpfandsrechte zu bezeichnen , und zwar unter
gleichzeitiger Vorlegung der Beweisurkunden oder Antretung des
Beweises mit andern Beweismitteln .

Zugleich wird angezeigt , daß in der Tagfahrt ein Maffepfleger
und Gläubigerausschuß ernannt , auch Borg - und Nachläßverglei -
cheversucht werden sollen , mit dem Beisätze , daß , in Bezug auf
Lorgvergleiche und Ernennung des Massepflegers und Gläubiger -
msschuffes, die Nichterscheinenden als der Mehrheit der Erschiene -
M beitretend angesehen werden .

Konstanz , den 20 . April 1837 .
Großh . badisches Bezirksamt .

Rausch .
vär . Steur .

Nr . 7848 . Eppingen . ( Schuldenliquidation . )
Wer das Vermögen des vormaligen LammwirthS , Ludwig Popp
«sn Schlüchtern , ist Gant erkannt , und Tagfahrt zu Len Liqui -
klions - und Vorzugsverhandlungen auf

Donnerstag , den 1 . Juni d . I .,
Morgens 8 Uhr ,

onberaumt worden .
Alle diejenigen , welche , aus irgend einem Grunde , Ansprüche

au die Masse machen wollen , werden daher aufgefordert , solche
iu der angeordneten Tagfahrt , bei Vermeidung LeS Ausschlusses
m der Gant , persönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte ,
schriftlich oder mündlich anzumelden und die etwaigen Vorzugs¬
oder Unterpfandsrechte zu bezeichnen , unter gleichzeitiger Vorlage
der Beweisurkunden oder Antretung des Beweises mit andern
Balveismitteln.

Iu dieser Tagfahrt wkrd ein Maffepfleger und ein Gläubiger -
aokschuß ernannt , auch ein Borg - oder Rachlaßvergleich versucht ,
uud die MLlersLeinenden Gläubiger sollen in Bezug auf Borg¬
oergleich und Ernennung des Masscpflegcrs und GläubigerausschuffeS
alt der Mehrheit der Erschienenen beirretead angesehen werden .

Eppingen , den 7. Mai 1837 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Schmidt .
v <! t . Weide , A . j .

Rr .
' 9715 . Mannheim . ( Schuldenliquidation . t

lieber das zurükgelaffene Vermögen des von hier entwichenen kön.
schwedischen Hofsekretärs . Friedrich Wilhelm von Gollström ,
wird Gant erkannt , und Tagfahrt zum Richtigstellungs - und
BorjugSvirsahren auf

Freitag , den 2 . Juni d . I . ,
Vormittas 10 Uhr ,

auf diesseitiger Stadtamtskanzlei anbcraumt .

Alle diejenigen , welche, aus war immer für einem Grunde , An¬
sprüche an die Gantmaffe machen wollen , werden aufgefordert ,
solche in der angesetzten Tagfahrt , bei Vermeidung des Ausschlus¬
ses von der Gant » persönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte ,
schriftlich oder mündlich anzumelden , und zugleich die etwaigen
Vorzugs - oder Unterpfandsrechte zu bezeichnen, die der Anmeldende
geltend machen will , mit gleichzeitiger Vorlegung der Beweisur -
kunden oder Antretung des Beweises mit andern Beweismitteln .

Zugleich wird in derselben Tagfahrt ein Maffepfleger und ein
Gläubigerausschuß ernannt und dabei die Nichterjchemenden als
der Mehrheit der Erschienenen beitrerend angesehen werden .

Mannheim , 5 . Mai 1837 .
Großh . badisches Stadtamt .

v . Leusfcl .
Nr . 3157 . Gerlachsheim . ( Schuldenliquidation .)

Gegen Johann Georg Ulshöfer von Edelsingen haben wir Gant
erkannt , und wird Tagfahrt zum Richtigstellungs - und Vorzugs¬
verfahren auf

Montag , den 29 . Mai d . J >,
früh 7 Uhr ,

auf diesseitiger Amtskanzlei anberaumt .
Wer nun , aus was immer für einem Grunde , Ansprüche an

diesen Schuldner zu machen hat , hat solche in genannter Kag -
fahrt , bei Vermeidung des Ausschlusses von der Masse , schriftlich
oder mündlich , persönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte da¬
hier anzumelden , die etwaigen Vorzugs - oder Unterpsandsrechte
zu bezeichnen , und zugleich die ihm zu Gebote stehenden Beweise
sowohl hinsichtlich der Richtigkeit , als auch wegen des Vorzugs¬
rechts der Forderung anzutreten .

Auch wird an diesem Lage ein Borg - oder Nachlaßvergleich
versucht , dann ein Maffepfleger und Gläubigerausschuß ernannt ,
und sollen hinsichtlich der beiden letzten Punkte , so wie hinsichtlich des
Borgvergleichs die Nichterscheinenden als der Mehrheit der Erschie¬
nenen beitretend angesehen werden .

Gerlachsheim , den 8 . Mai 1837 .
Großh . badisches Bezirksamt .

Gaß .
vät . K . Ammann , Rpr .

Nr . 823V . Offenburg . ( Schuldenliquidation . )
Peter End und seine Ehefrau , Katharina H e i z. von Goldscheuer
wollen nach Nordamerika auswandern . Es wird daher Tagfahrt
zu deren Schuldenliquidation aus

Samstag , den 20 . Mai d. I . ,
Vormittags 9 Uhr ,

auf diesseitiger Kanzlei anberaumt , wobei deren sämmtliche Gläu¬
biger zu erscheinen und ihre Forderungen in Person , oder durch
gehörig Bevollmächtigt » , unter Vorlegung der Beweisurkunden ,
geltend zu machen haben , andernfalls ihnen später zur Zahlung
nicht mehr verhelfen werden könnte .

Offenburg , Len 21 . April 1837 .
Großh . badische - Oberamt .

Kern .

Nr . 8,252 . Oberkirch . ( Bekanntmachung . ) Der
Wittwe des Amtsschultheißen Wolbert in Ulm wird Waisenrich¬
ter Friedrich Ehret von da , im Sinn des L.R .S . 513 , als
Beistand verordnet , ohne dessen Beiwirkung sie die daselbst ge¬
nannten Rechtsgeschäfte gültig nicht eingehen kann .

V . R . W .
Oberkirch , den 20 . April 1837 .

Großh . badisches Bezirksamt .
v. Jagemann . ,vät . Thoma «

Nr . 9,513 . Mannheim . ( Dersäumungserkennt -

>i ß.) Zn Sachen deS Eisenhammererbbeständers , Franz Galettr
« Hirschhorn , gegen Karl August Matthias Ho rix von Valdan

n Pesmcs » nd Konsorten , Herausgabe von Erbvermogen . be-

reffend , wird der tatsächliche Klagvvrtrag für emgestanden , rede
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Schutzrede für versäumt , und in Folge dessen der Mitbeklagte ,
Karl August Matthias Ho rix von Valdan , für schuldig erklärt ,
an die Verlaffenschaftsmasse der verstorbenen Maria Franziska
Dietz binnen 4 Wochen , bei Vermeidung mütterlicher Hülse ,
ron der Summe sä 838 fl. 15 " / „ kr . den auf sein Erbbetreffniß
ans der Verlassenschafi des Kanzleirathes Mathias Dietz kom¬
menden Antheil , nebst 5 vCt . Zinsen seit dem 12 . August 1835 zu
zahlen , auch dis Kosten des Rechtsstreits , und zwar die Vorla -
dungs - und Bsrkündungskosten allein , die übrigen Kosten aber
nach Verhältniß der Hauptsumme zu tragen .

V . R . W .
Mannheim , den 3 Mai 1837 .

Großh . badisches Stadtamt .
Nombride .

Gründer
Zn Erwägung , daß die Vorladung des Beklagten von Vak -

dan durch die öffentlichen Blätter und den Anschlag an der Ge¬
richtstafel nach Vorschrift der Prozeßordnung geschehen ist , und
hierüber die Bescheinigungen sich bei Len Akten befinden ;

Zn weiterer Erwägung , Laß bei dem ungehorsamen Ausblei¬
ben des Beklagte » der angedrohte Rechtsnachtheil ausgesprochen
werden muß , da die Klage in Rechten gegründet ist , wie dieses
bereits zu dem Versäumungserkennlniß vom 14 - August v . I .
in den dießfallsigen Cnlscheidungsgründen nachgewiesen wurde .

Au - diesen Gründen mußte , wie geschehen , erkannt werden »
Zur Beglaubigung :

vr . Nicola .

Nr . 5465 . Waldshut . (Mundtod terkl ärung .) Die
Thadä Fische suchen Eheleute in Thiengrn werden wegen Verschwen¬
dung im ersten Grade mundtodt erklärt und unter Aufsichtspflegschaft
des Johann Baptist Gromann von da gesetzt , ohne dessen Ein¬
willigung sie keine in dem L-R -S . 513 benannten Handlungen
pornebmen können .

WaldShut , den 22 . April 1837 .
Großh . badisches Bezirksamt .

Dreyer .

Wald - Hut . (Mu ndtodterklärnng .) Oer ledige Jo¬
seph Gang von Kiesenbach wird wegen Verschwendung im ersten
Grade mundrodt erklärt , und für ihn Bürgermeister Winkler
von da als Aussichlspfleger ausgestellt , ohne dessen Zustimmung
nm Joseph Gang keines der im LM .S . 513 benannten Rechtsge¬
schäfte gültig abgeschlossen werden kann .

Waldshut , den 22 . April 1837 .
Großh . badisches Bezirksamt .

Dreyer .
Nr , 4054 . Baden . ( Entmündigung .) Martin P e-

ter von Oos wird wegen Geisteszerrüttung entmündigt , und für
denselben der Bürger , Nikolaus B raun nage l daselbst , als Pfle¬
ger bestellt ; was zur öffenilichen Kenntniß gebracht wird .

Baden , den 10 . April 1837 .
Großh . badisches Bezirksamt ,

v . Theobald .
Phrlsppsburg . (Entmündig ungsa ufHebung .) Die

unterm 6 . Noveiwber 1834 , Nr . 9028 , gegen Jakob Hilden¬
stab von Philippsburg ausgesprochene Entmündigung wird tzie-
mit wieder ausgenommen -, was zur öffentlichen Kenntniß gebracht
wird .

Philippsburg , den 28 . April 1837 .
Großh . badisches Bezirksamt .

Keller .
vckr . Ha g en , A. s.

Nr . 4003 . Wertbherm . ( Aufforderung . ) Friedrich
Lutz Witkwe von Gamvurg hat sich im Jahre 1832 von Hause
entfernt , ohne daß b -S jetzt Nachricht ron ihrem Aufenthalt ein¬
gelaufen ist. Behufs Ser Uebernahme des ihr Lurch di« unterm
9 November IrMcurch ihren Barer , Sebastian Rückerk , erfolgte

Vermögensübergabe zugefallenen Vsrmögenstheils zu 171 st.
29 '/ » kr. , wirs die Friedrich Lutz Witlwe ausgeforderl ,

binnen drei Monaten
peremtorischer Frist sich um so gewisser entweder persönlich od«
durch einen gehörig Bevollmächtigten dahier zu melden , alS im
NichterschUnungsfalle der ihr gehörige Erbiheil lediglich d«
nächsten Berechtigten zugetheilt werden wird .

Werthheim . den 31 . März 1837 .
Großh . badisches Stadt - und Landamt .

Gärtner .
vtlk Schwab.

"7.

l ' ic

Neuenbürg . ( Verkauf eines Gasthauses , ein « , * l
Partie Wein und Fässer .) Ich bin gesonnen , das in hi<-
siqer Oberanttsstadt gelegene Gasthaus zum Schiff , welches ich *2.
bisher verpachtet hatte , zu verkaufen .

*3 .
Das Haus , iu welchem dis Wirthschaft betrieben wird , W *4

ganz nahe an der En ; und an der frequentenStraße nachPfw » 5>

heim und Wildbad . Es ist dreistöckig , enlhält im ersten Slviil 6 .

eine große Wirthsstube und zwei heizbare Zimmer , Küche , Spep
und Magdkammer . Im zweiten Stocke : einen Saal mit NM

zimmern , einer Küche , Speise - und Magdkammer . °Jm drill«

Stocke : sechs sehr geräumige Zimmer . Das Haus hat elm

geschlossenen Hof mit einem laufenden Brunnen , an welche» l«

pr dem Haus gehörige Ssteuer stoßt , unter der ein Pferdesul
ist. In einem weitern an das Hauptgebäude ansioßenden Nei» .

gebäude befindet sich ein zweiter Stall . Vor dem Haus bestick

sich ein freier Platz , welcher bisher zum Betrieb eines Scheck

Holzhandels benützt wurde .
An das Wikthschasrsgebäude stoßt ein Küchen - und

ten , der einen halben Morgen im Meeß bat .
Die Wirlhschaft kann vom Käufer sogleich , angetreten westll

Den Kaufpreis stelle ich auf 7,500 fl. , wovon etwa 2,000 fl . du

zu bezahlen wären .
Mil Lein Haus können zugleich 50 — 60 Eimer M

worunter ein großer Theil 1834er , nebst Fässern , so wie iä» >

liche zum Betrieb der Wirlhschaft gehörige Geräthschafteiu »

billige Preise angekauft werden .
Neuenbürg , den 9 . Mai 1837 .

I . F . Bayer .

( GuksversteipHer reu alb , Oberamts Neuenbürg .
unq .) Samsra

'
g , den 3 . Juni d . I . , Nachmittags 1 Uhr ,

nn Gasthof zum Ochsen dahier , im Wege der Exekution , daipl

genannte Maienberqgut verkauft ; bestehend : p
1) in einem Wohnhause mit 7 Zimmern , 2 Küchen und « 24 .

Bühnekammer ;
2) in eurem ganz von Stein aufgeführten Gartenhaus . iM 26 .

welchem eur großer und vorzüglich guter Keller sich best.« L6 /

3) in einem unfern des Wohnhauses befindlichen Gebäude, » 27.
welchem derzeit ein Badzimmer und Stallungen eiuzmö .^
tek sind ; . . -

'

4) in 3 Viertel 41 Ruthen Garten neben dem Haust ;

5) in 3 Morgen 1 '/ - Vrtl. 4 Ruthen Baumgut und Wüst»
das Haus herum —

Im Hof befindet sich ein Brunnen .
Dos Gut liegt ungefähr 600 schritte von Herrenalb eulf»

uf emer kleinen Anhöhe , von wo aus das ganze Thal ulmsW

,erden kann , und dürste sich für einen Partikulier zum Soom«

ufenlhalt vorzüglich eignen .
Herrenalb , den 26 . April 1837 .

Schuliherßenamt .
Bullinger

Stuttgart . (Steindrnckergesuch .) Zwei SkemdniÄ, 4« . t

. in Kreide - und Gravierarbeiken Gutes leisten können ,

sucht
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